
Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Ministerin Karawanskij. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit kommen wir zu den
Abstimmungen. 

Es ist die Ausschussüberweisung beantragt an den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten,
eine weitere nicht. Wer dieser Überweisung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 

(Zwischenruf Abg. Möller, SPD: Bitte noch den Energieausschuss!)

Oh, es war dann auch noch der Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz. 

Aber jetzt machen wir erst einmal das, Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten waren jetzt
die Stimmen aus allen Fraktionen und der Gruppe. Ich frage der guten Ordnung halber Gegenstimmen ab –
und Enthaltungen. Keine. Ich nehme an, dann habe ich die fraktionslose Abgeordnete übersehen. Das war
auch mit 1 Jastimme. Gut, in Ordnung, damit wir das auch für das Protokoll haben. 

Dann sind wir jetzt noch beim Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz. Wer der Überweisung an
diesen Ausschuss zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimme der
Linken, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD-Fraktion. Gegenstimmen? CDU-Fraktion, Gruppe der FDP.
Enthaltungen? Das sind die Stimmen der AfD und die fraktionslose Abgeordnete Dr. Bergner. 

Jetzt haben wir noch über die Federführung abzustimmen. Gibt es einen Antrag zur Federführung?

(Zwischenruf Abg. Kalich, DIE LINKE: Habe ich gemacht, Infrastruktur!)

Gut, danke, der ist durch den Wechsel dann bei mir nicht angekommen, Kollege Kalich, auch das kann
passieren. Aber danke für die Klarstellung. 

Es ist also Federführung im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten beantragt. Wer dieser
Federführung zustimmt, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind wiederum die Stimmen aus dem
gesamten Hause. Gibt es Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Damit liegt also auch die
Federführung beim Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten. Ich schließe diesen Tagesord-
nungspunkt. 

Wir kommen zum Aufruf des Tagesordnungspunkts 6 

Thüringer Gesetz zur Neufassung
des Berufsrechts der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieu-
rinnen und Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 7/9414 - 
ERSTE BERATUNG

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Es rührt sich niemand. Damit eröffne ich die Aussprache. Zu
Wort gemeldet hat sich die fraktionslose Abgeordnete Frau Dr. Bergner. Frau Dr. Bergner, Sie hatten sich zu
Wort gemeldet jetzt zum Tagesordnungspunkt 6 und ich hatte Sie aufgerufen.
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Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, der vorliegende Gesetzentwurf der
Landesregierung erscheint auf den ersten Blick nur formalrechtliche Belange zu betreffen. Die Einleitung
benennt in verschiedenen Bereichen Modernisierungsbedarf. Dem ist auch sicher so, müssen doch Gesetze
an sich ständig evaluiert und auf deren Wirkung angemessen und gegebenenfalls Änderungen eingeleitet
werden. Zumindest ist das in der Theorie so. Oft wird jedoch erst dann gehandelt, wenn ein gravierender
Missstand sich ergeben hat. Das könnte übrigens eine Pflicht zur regelmäßigen Evaluation von Gesetzen mit
festen Zeitvorgaben geben. 

Doch kommen wir zurück zum vorliegenden Gesetzentwurf. Er bringt tatsächlich für einige Probleme ver-
nünftige Lösungen, so die größere Flexibilität bei der beruflichen Zusammenarbeit, was angesichts des auch
angesprochenen Fachkräftemangels sicher ein guter Weg ist, also alles gut. Weiter fehlt – in der Einleitung
steht – ich zitiere mit Einverständnis –: „Zur Erschließung von Synergieeffekten in der Verwaltung soll
die bisher bundesweit einmalige Trennung zwischen der Aufsichtsbehörde über die Öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure und der Widerspruchsbehörde
für Verwaltungsakte der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure entfallen und eine Zusammenführung bei der oberen Kataster- und Vermessungsbehörde
erfolgen.“ Und weiter: „Zur Bemessung der hierfür von ihnen erhobenen Gebühren sollen die Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure verpflichtet werden,
dem für das amtliche Vermessungswesen zuständigen Ministerium entsprechend benötigte Geschäftsdaten
bereitzustellen.“

Diese beiden Aussagen sind in meinen Augen höchst bedenklich. Wenn die Dienstaufsicht und die Wider-
spruchsbehörde zusammengeführt werden, welchen Sinn und Zweck hat denn dann diese Widerspruchsbe-
hörde noch? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Widerspruch gegen eine Behörde auch unabhängig
von den anderen behandelt wird? Und wenn das Ganze in Thüringen bundesweit einmalig getrennt ist, so
sage ich: Prima, das ist eigentlich ein Vorbild für andere Bundesländer. Wer das ändern will und die Unab-
hängigkeit der Widerspruchsbehörde aufheben möchte, will offensichtlich verhindern, dass Widersprüche
erfolgreich behandelt werden. Das allerdings passt ins Bild immer stärker werdender staatlicher Kontrolle
und Einflussnahme, genauso wie die Pflicht zur Offenlegung von Geschäftsdaten. Hiermit wird die unter-
nehmerische Freiheit eingeschränkt und die Kontrolle durch den Staat weiter vergrößert. Denn allgemein
wird durch staatliche Auflagen und Subventionen, die diese Auflagen begleiten sollen, zunehmend in die
freie Marktwirtschaft eingegriffen und immer neue Abhängigkeiten und Kontrollmechanismen geschaffen.
Statt unternehmerische Eigenverantwortung zu stärken, die eine Grundvoraussetzung für Innovation und
Fortschritt ist, wird schleichend eine quasisozialistische Planwirtschaft etabliert, bei der Unternehmer wie das
Kaninchen auf die Schlange darauf schauen, was als Nächstes seitens des Staats vorgeschrieben und sub-
ventioniert wird. Dies allerdings ist für die freie Marktwirtschaft Gift, verhindert es doch, dass Unternehmen
selbstbestimmend entwickelt werden und Motor des Fortschritts sind.

Dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form kann ich nicht zustimmen, lediglich eine Weiterbehandlung im
Fachausschuss kann die Defizite heilen. Da würde ich der Überweisung zustimmen. Danke.

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Dr. Bergner. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Frau Ministerin, bitte schön. 

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Wird wenigstens noch Ausschussüberweisung beantragt?)
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Das hätte ich dann nach der Rede der Ministerin abgefragt.

Karawanskij, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft:

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren, die Landesregierung hat am 16. Januar den
Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Neufassung des Berufsrechts der Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurinnen und ‑ingenieure beschlossen. In Thüringen sind seit mehr als 28 Jahren Öffentlich bestellte
Vermessungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure – kurz ÖbVI – tätig. Sie sind
vom Land beauftragt, mit hoheitlichen Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens beliehen und nehmen
diese als Trägerinnen und Träger eines öffentlichen Amts selbstständig wahr. Zu ihren Aufgaben gehören in
erster Linie die Ausführung und Auswertung von Vermessungen an Grundstücksgrenzen sowie die Abmar-
kung von Grenzpunkten. Die entsprechenden Vermessungsergebnisse werden in das vom Land geführte
Liegenschaftskataster übernommen und zumeist für Investitionsvorhaben benötigt, weshalb eine schnelle
Aufgabenerledigung von Interesse ist. Neben dem Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
leisten die ÖbVI damit einen wichtigen Beitrag zur Eigentumssicherung, indem sie für eine geordnete Grund-
stücksstruktur mit klaren Eigentumsverhältnissen sorgen. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die
notwendige Entwicklung unseres Landes. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass die ÖbVI aufgrund gesetz-
licher Vorgaben für die überwiegende Zahl der Vermessungsanträge allein zuständig sind. Das Berufsrecht
der ÖbVI fand zunächst in einer Berufsordnung aus dem Jahr 2005 durch das Gesetz über die Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure statt und wurde dann abgelöst; diese Rechtsnorm gilt seither und wurde
in den vergangenen Jahren mehrfach punktuell angepasst. 

Zum Vergleich: 2005 waren in Thüringen 80 ÖbVI tätig. Mittlerweile hat sich die Zahl auf 51 reduziert.
Die aktuellen Prognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und in zehn Jahren weniger
als die Hälfte diese hoheitlichen Vermessungsleistungen anbieten werden. Es sind also die Weichen zu
stellen, um dem Fachkräftemangel, den wir nicht nur an anderer Stelle haben, sondern eben auch bei den
Vermessungsingenieurinnen, entgegenzuwirken, damit die ÖbVI mit ihren Beschäftigten die Versorgung mit
hoheitlichen Vermessungsleistungen in der Fläche gewährleisten können. 

Einen wesentlichen Baustein bildet dabei die zukunftsorientierte Ausrichtung des Berufsbildes der ÖbVI.
Zu diesem Zweck soll das derzeit geltende Berufsrecht durch ein modernes Gesetz über die Öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure abgelöst werden. Dafür sollen in diesem
Gesetzentwurf wesentliche Akzente gesetzt werden. Zum einen sieht die Novelle die Anpassung der Bestel-
lungsvoraussetzungen vor, damit künftig für den ÖbVI Beruf ausreichend Bewerberinnen und Bewerber auch
mit entsprechender Qualifikation zur Verfügung stehen. Zum anderen ist beabsichtigt, die Altersgrenze für
die Tätigkeit auf das 70. Lebensjahr anzuheben, damit wir von dem Erfahrungsschatz der Kolleginnen und
Kollegen auch weiterhin profitieren können. 

Das ist dann auch entsprechend mit der Berufsvertretung der ÖbVI abgestimmt. Wir sind im Zuge der
Verbändeanhörung über die Einführung eines Einstiegs, über die Fortbildung, allerdings nicht in Gänze, bei
den fachlich angehörten Stellen auf Zustimmung gestoßen. Es liegt im Interesse unseres Landes, über breit
aufgestellte Zulassungsmöglichkeiten zu verfügen. Deswegen halten wir an diesen Regelungen fest, damit
wir auch den Nachwuchs sicherstellen können. 

Darüber hinaus sollen die Pflichten der ÖbVI dereguliert und gleichzeitig eine eigenverantwortliche Amtsaus-
übung gestärkt werden. Wir möchten auch mehr Flexibilität bei der beruflichen Zusammenarbeit mit anderen
ÖbVI, damit sie sich durch einen Fachkräfteaustausch auch gegenseitig unterstützen können. 
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Bei der Bereitstellung hoheitlicher Vermessungsleistungen in der Fläche soll zudem die Möglichkeit be-
stehen, dass das Land einem ÖbVI vorrübergehend auch einen zweiten Amtsbezirk zuweisen kann. In die-
sem Sinne sollen auch Synergieeffekte in der Landesverwaltung erschlossen werden, indem die Trennung
zwischen der Aufsichtsbehörde über die ÖbVI und der Widerspruchsbehörde für Verwaltungsakte entfällt
und damit dann auch eine Zusammenführung im Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation
erfolgt. 

Meine Damen und Herren, mit der Novelle hat die Landesregierung ein modernes, ein zukunftsfähiges Be-
rufsrecht für die ÖbVI vorgelegt. Ich bitte Sie um Unterstützung des Gesetzentwurfs und freue mich natürlich
auch auf die Ausschussberatung. Dort können wir im Detail über die einzelnen Regelungen miteinander
diskutieren. Im Sinne dessen, dass wir auch unsere hoheitlichen Aufgaben in Zukunft erfüllen können, bitte
ich Sie entsprechend um wohlwollende Zustimmung. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bergner:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Jetzt kommen wir zu der Frage: Wird Ausschussüberweisung beantragt? Herr
Blechschmidt. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:

Ich würde Ihre Aufforderung sozusagen zum Anlass nehmen, mich hier zu Wort zu melden. Wir würden den
Gesetzentwurf an den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten überweisen wollen. 

Vizepräsident Bergner:

Weitere Ausschüsse sind nicht beantragt. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE:

Wir haben nachgefragt bei der FDP, ob auch Petitionsausschuss, aber Ihr wart dagegen. Ich wollte es nur
noch mal betont haben. 

Vizepräsident Bergner:

Es war auch nicht der Sozialausschuss beantragt. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, bei allem Spaß, der auch in der Beratung sein darf, stelle ich jetzt die Frage: Wer
der Überweisung an den Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten zustimmen möchte, den
bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Stimmen – leise eintröpfelnd – aus dem gesamten Hause.
Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Beides ist nicht der Fall. Damit ist der Überweisung an den
Infrastrukturausschuss stattgegeben und auch ich freue mich dort auf eine gute Beratung, meine Damen und
Herren.

Ich schließe diesen Tagesordnungspunkt und komme zum Tagesordnungspunkt 9

Thüringer Gesetz zur Erstattung
von Mehrkosten nach dem Zwei-
ten, Neunten und Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch für das Jahr
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